
Stadt Neumünster              Neumünster, 3. April 2006 
Der Oberbürgermeister 
Fachbereich III 
 
 
  AZ: 44-Hi 

 
 
 

Drucksache Nr.:  0353/2003/DS 
======================= 

 
 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Jugendhilfeausschuss 26.05.2004 Ö Vorberatung 
Hauptausschuss 08.06.2004 N Kenntnisnahme 
Ratsversammlung 22.06.2004 Ö Endg. entsch. Stelle 

 
 
Berichterstatter: 

 
Oberbürgermeister Unterlehberg/Stadtrat 
Humpe-Waßmuth 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
8. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung 
für die Kindertagesstätten der Stadt 
Neumünster 
 

 
A n t r a g : 

 
Dem beigefügten Entwurf der  
8. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung für 
die Kindertagesstätten der Stadt Neumünster 
wird zugestimmt (siehe Anlage). 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: Die zu erwartenden Mindereinnahmen im 

Bereich der Schulkindbetreuung werden sich 
perspektivisch durch Mehreinnahmen im Be-
reich der Betreuung von Kindern im Alter von 
unter 3 Jahren kompensieren lassen. 
 
Auf das „Konzept zur Betreuung von Schul-
kindern an Neumünsteraner Grundschulen 
wird verwiesen. 
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B e g r ü n d u n g : 

 
Durch die Einführung der Verlässlichen Grundschule mit Erlass des Ministeriums für Bil-

dung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein vom 21.05.2003 

und den damit veränderten Betreuungszeiten sieht die Stadt Neumünster ihre Aufgabe darin, 

die bisherige Schulkindbetreuung im Interesse der allein erziehenden und berufstätigen Eltern 

den neuen Bedingungen anzupassen. In diesem Kontext ist auch eine neue Gebührenordnung 

zu erstellen, da sich der zeitliche Betreuungsumfang der Horte mit Einführung der Verlässli-

chen Grundschule maßgeblich ändert. Dies hat eine Anpassung der Elternbeiträge an die re-

duzierte Betreuungszeit zur Folge. 

 

Kinder und ihre Familien in Neumünster brauchen qualitätsorientierte, den individuellen För-

derbedarf deckende und damit zeitlich flexible Angebote. Im Bereich einer Betreuung von 

Kindern unter 3 Jahren wird das derzeit vorhandene Angebot diesen Anforderungen sowie 

dem tatsächlich vorhandenen Bedarf nicht gerecht.  

 

Durch die Reduzierung der Betreuungszeiten im Bereich der bisherigen Hortbetreuung wer-

den Ressourcen frei, die zukünftig zur Betreuung von Kindern unter 3 Jahren eingesetzt wer-

den sollen. In diesem Zusammenhang wurde der vorliegende Entwurf der Gebührensatzung 

um ein Betreuungsangebot für Kinder unter 3 Jahren ergänzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Unterlehberg       

Oberbürgermeister        

 
Anlagen: 
Gebührensatzung 
 
 
 
 


